Ausweisverordnung, fakultatives Referendum/Beschluss

Am 3. September 2003 hat der Kantonsrat die Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung) verabschiedet. Umstritten bei dieser Vorlage war lediglich die Aufteilung der Gebühren zwischen Kanton und Gemeinden. Auf Antrag des Departements des Innern beschloss der Kantonsrat eine Kostenaufteilung von 80 % zu Gunsten des Kantons als ausstellende Behörde und von 20 % zu Gunsten der Gemeinde als antragstellende Behörde. Dies obwohl Bundesrätin Ruth Metzler in einem Kreisschreiben vom 20. September 2002 den Kantonsregierungen eine Gebührenaufteilung von 40 % für den Kanton und 60 % für die Gemeinden empfohlen hatte. Ein Antrag auf eine je hälftige Aufteilung der Gebühren wurde im Kantonsrat verworfen.

Mit 36:3 Stimmen hat das Gemeindeparlament der Stadt Olten an seiner Sitzung vom 12. November 2003 eine Dringliche Motion Cyrill Jeger (GO) und Mitunterzeichnende betr. „Gemeindereferendum – Olten gegen die Ausweisverordnung“ überwiesen. Im Falle der neuen Ausweisverordnung wälze der Kanton ungebührlich Kosten auf die Gemeinden ab bzw. verlange von den Gemeinden höhere Abgaben, begründet die Grüne Fraktion ihr Begehren, das Gemeindereferendum zu unterstützen. Im Fall der Passausweise fielen auf Gemeindeebene wie auf Kantonsebene Arbeiten an, so dass die Gebühren auch hälftig aufgeteilt werden könnten.

Beschluss:

1. Gegen den Kantonsratsbeschluss vom 3. September 2003 betreffend Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung) wird das Referendum ergriffen.

2. Die Dringliche Motion Cyrill Jeger (GO) und Mitunterzeichnende betr. „Gemeindereferendum – Olten gegen die Ausweisverordnung“ wird als erfüllt abgeschrieben.

3. Mit dem Vollzug wird der Stadtrat beauftragt. 
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